Gemeinde Neulingen





 Enzkreis

H A U S H A L T S S A T Z U N G

für die

Haushaltsjahre 2008 und 2009

Aufgrund von §§ 4 und 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 16. Januar 2008 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 beschlossen:

§ 1  Haushaltsplan

	Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit
	2008
	2009

	
	
	
	

	1. 
	den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je
	11.827.800,00 €
	11.656.450,00 €

	
	
	
	

	
	davon im Verwaltungshaushalt
	8.755.800,00 €
	9.059.450,00 €

	
	davon im Vermögenshaushalt
	3.072.000,00 €
	2.597.000,00 €

	
	
	
	

	2.
	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredit-
	
	

	
	aufnahmen für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

in Höhe von
	0,00 €
	0,00 €

	
	
	
	

	3.
	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
	
	

	
	ermächtigungen in Höhe von
	1.400.000,00 €
	0,00 €


§ 2  Kassenkreditermächtigung

	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
	1.700.000,00 €
	1.800.000,00 €


§ 3  Realsteuerhebesätze

	Die Steuersätze werden festgesetzt
	
	

	
	
	
	

	1.
	für die Grundsteuer
	
	

	
	
	
	

	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen

    Betriebe (Grundsteuer A) auf
	320 v.H.
	320 v.H.

	
	
	
	

	
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 
	300 v.H.
	300 v.H.

	
	
	
	

	
	der Steuermessbeträge
	
	

	
	
	
	

	2.
	für die Gewerbesteuer auf  
	340 v.H.
	340 v.H.

	
	der Steuermessbeträge
	
	


Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder von aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen einer Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der Verletzungen begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde Neulingen geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist ohne tätig zu werden verstreichen lässt, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn 

-
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder

-
der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen  

-
oder vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 

-
ein Dritter die Verfahrensverletzung gerügt hat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Landratsamt Enzkreis, Kommunalamt, in Pforzheim hat mit Schreiben vom 20. Februar 2008 die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 bestätigt. 

Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 81 Abs. 4 der Gemeindeordnung unter dem Hinweis, dass der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 in der Zeit vom 07. März 2008 bis 17. März 2008 -je einschließlich- bei der Gemeindeverwaltung Neulingen, im Bürgerzentrum „KOMM-IN“, Schloßstraße 2, während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt ist.

Neulingen, 28.02.2008

Michael Schmidt

Bürgermeister
